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meidung zu wählen, kann
aber auch später im Einver-
nehmen mit der Ausgleichs-
kasse entsprechend geändert
werden. Weitere Informatio-
nen über die Einzelheiten der

Rentenzahlungen ins Aus-
land erhalten Sie bei der
Schweizerischen Ausgleichs-
kasse in Genf oder bei der
für Ihren Wohnort zuständi-

gen Auslandvertretung der
Schweiz, d.h. bei der Bot-
schaft oder beim Konsulat.

Bei Auszahlung auf ein
Bankkonto in der Schweiz
stellt sich die Frage der Rück-

forderung von Verrechnungs-
steuern auf den Zinsen des

Kontos. Ihre Bank kennt das

Verfahren, das für Ihren
Wohnsitzstaat anzuwenden
ist. Ob die AHV-Rente auf ein
Bankkonto in der Schweiz
oder im Wohnsitzstaat ausbe-

zahlt werden soll, hängt von
verschiedenen Faktoren ab,
die gesamthaft gewürdigt
werden müssen. Ich empfeh-
le Ihnen daher, gemeinsam
mit Ihrer Bank das für Ihre
Bedürfnisse geeignetste Vor-
gehen zu wählen.

Dr. zur. jRudo/fTuor

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

2 starke El.-Motoren überwinden
jede Steigung bis 30%

ab Fr. 14 900.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079-335 4910

gross Mit und ohne fester Kabine klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Rund
ums Geld

- J>

Marianne Gähwiler

Konkubinat:
Keine gemeinsamen
Anschaffungen
Meine Tocfzfer Zebt seit ha/rf
zehn /aZzren nzz't z/zrem Freund

im KonZcubznat, «nd/etzf zsfdas

Ende gekommen. MöbeZ, Vor-

hange, Teppiche haben sze ge-
meinsam gekauft, ebenso zwez

moderne Wasserhähnen /wr
über tausend Tranken und ein
ebenso teures TeZe/bn. Wie be-

rechnet man den Zeitwert der Ge-

genstände, ist noch die PiäZ/te zu
bezahien? /ch möchte, dass mei-

ne Tochter nicht abgezockt wird.

Wer die Gegenstände behält,
macht das bessere Geschäft,
sitzt am längeren Hebel, als

wer Geld dafür möchte. Nach
einer Faustregel, so der ange-
fragte Möbelhändler, werden
im ersten Jahr fünfzig Pro-
zent abgeschrieben, dann je-
des weitere Jahr zehn Prozent

- und nach fünf Jahren sind
die Möbel, ausser es sind erle-

sene Stücke, auf dem Papier
(fast) nichts mehr wert! Occa-
sionsmöbel lassen sich prak-
tisch nicht mehr verkaufen.

Die gleiche Auskunft er-
hielt ich vom Sanitärinstalla-
teur: «Es gibt zwar einen
Occasionenmarkt für ge-
brauchte Hahnen und der-

gleichen, wo beispielsweise
Bastler solche Sachen billig
kaufen können. Aber nach

neun Jahren ist ein Wasser-

hahn nichts mehr wert, er ist

wahrscheinlich zerkratzt, ver-
kalkt, aus der Mode; ich wür-
de höchstens noch Fr. 20.-
bezahlen.»

Nicht besser der Bericht
der Swisscom: Ein Tritel, das

vor 9 Jahren tausend Franken
kostete, ist heute praktisch
nichts mehr wert. Die Preise

der Telefonapparate sind ge-
sunken, für Fr. 248 - können
Sie bereits ein neues Tritel
kaufen.

Wer die Gegenstände be-

hält, kann natürlich noch
viele Jahre damit auskom-

men, muss keine neuen kau-

fen, braucht nichts zu erset-

zen. Abgezockt wird derjeni-
ge Partner nicht, der die Sa-

chen zurücklässt - er oder sie

muss aber einen teuren Lehr-

plätz bezahlen.
Nicht umsonst heisst eine

der Regeln fürs Zusammen-
ziehen ohne Ring: Keine ge-
meinsamen Anschaffungen!

Der wohl beste Ausweg:
Die Gegenstände so teilen,
dass jedes ungefähr gleich-
wertige Stücke erhält.

«Haushälterin»
Seit ein paar Monaten iebe icb

mit einem Frezmä in einer gros-
sen Wobnnng, die icb ganz ai-
Zeine besorge - icb macbe aiies,

was eine Haushälterin zu ma-
eben bat. Von aiien gemeinsa-

men Kosten bezabie icb die

FföZ/te, obwobi meine Rente nur
Fr. 2300-, die meines Freundes

/edoeb Fr. 4000.- beträgt, beb

/rnde das aiies niebtgereebt und

/rage Sie, was verdient denn eine

Hausbäifehn?

Ab Fr. 2000.- bis Fr. 3600.-, je
nach Aufgabenbereich, Ver-

antwortung und gegenseiti-
ger Vereinbarung. In diesen
Lohnansätzen ist ein Natural-
lohn von Fr. 810 - inbegrif-
fen: Fr. 120.- für Frühstück,
Fr. 240.- für Mittagessen,
Fr. 180 - für Abendessen und
Fr. 270.- für Logis. Vom Brut-
tolohn sind die Sozialabzüge
von 13,1% zu bezahlen, je

zur Hälfte vom Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Ausser-
dem hat eine Haushälterin
Anspruch auf Freitage und
Ferien.

Nun sind Sie aber nicht die
Haushälterin - eine solche
vermöchte Ihr Partner gar
nicht zu bezahlen -, sondern
die Freundin. Leider ist die

«Abmachung», die Sie (still-
schweigend?) getroffen ha-
ben, von seiner Seite aus alles

andere als freundschaftlich!
Sie bezahlen mit Ihrer be-
scheidenen Rente noch fürs

Putzen, Kochen, Waschen,
Bügeln, Aufräumen und was
der Hausarbeiten mehr sind!
Dass da Ihre Rechnung in
keiner Weise aufgeht, haben
Sie sehr schnell bemerkt. Bes-

ser wäre gewesen, Sie hätten
diese Angelegenheit vor dem

Zusammenzug besprochen.
Sie werden nun Ihrem

Wohnungspartner nahe brin-
gen müssen, dass Sie An-
spruch haben auf eine Ent-

Schädigung. Wird der Haus-
halt zusammen besorgt, sind
die gemeinsamen Kosten im
Verhältnis der finanziellen
Mittel aufzuteilen. Als Aus-

gleich für Ihren alleinigen
Einsatz kann Ihr Freund bei-

spielsweise die Wohnungs-
kosten und/oder das Haus-

haltgeld übernehmen, je
nach seiner Finanzkraft und
Höhe der betreffenden Beträ-

ge. Selbstverständlich ist aber

auch eine finanzielle Ent-
Schädigung denkbar. Im Rah-

men seiner finanziellen Mög-
lichkeiten sollte diese jedoch
schon liegen. Sonst ist er
nachher der Zu-kurz-Gekom-
mene. Und das wäre ebenso

wenig der Sinn einer Ge-

meinschaft, wie es die jetzige
Situation ist.

Mein Rat: Erstellen Sie je
ein Budget. Haben beide Part-

ner in etwa gleich viel Geld
und gleich viel Zeit zu ihrer
freien Verfügung, ist ausglei-
chende Gerechtigkeit herge-
stellt.
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Das Ko«tofci«a£ ist im Ge-

setz als Institution nicht er-
fasst. Es ist somit Sache der

Partner, ihr Verhältnis zu re-

geln. Es ist auch zulässig, die
Lasten völlig einseitig aufzu-

teilen, wenn beide damit ein-
verstanden sind! Wer still-
schweigend jahrelang mehr
Einsatz bringt, seis mit Geld
oder Arbeit, kann später keine
Ansprüche geltend machen.

Es lohnt sich auf jeden
Fall, gemeinsam die Regeln
des Zusammenlebens zu be-

sprechen und festzuhalten.
Folgende Punkte sind zu be-

achten:
• Die Löhne werden nicht zu-

sammengelegt. Jeder Part-

ner bewahrt seine finanziel-
le Selbstständigkeit.

• Gemeinsame Kosten (Woh-
nen und Haushalt) werden
im Verhältnis zu den Ein-
kommen aufgeteilt.

• Wird der Mietvertrag von
beiden unterschrieben, haf-
ten beide solidarisch für
den ganzen Mietzins. Das

Recht auf Wohnungsbenüt-
zung beider Partner ist da-

durch sichergestellt.
• Ein Inventar, das gegensei-

tig zu unterzeichnen ist,
gibt Aufschluss darüber,
wem was gehört.

• Belege für Anschaffungen
werden auf den Namen des

Käufers, der Käuferin ausge-
stellt und sind aufzubewah-
ren. Wer Besitzansprüche
stellt, muss sie beweisen
können.

• Wird die Hausarbeit nicht
gemeinschaftlich erledigt,
hat die/der Haushaltführen-
de Anspruch auf Entschädi-

gung. Oder: Wer zusätzlich
den Haushalt besorgt, trägt

weniger zu den gemeinsa-
men Kosten bei.

• Eventuell letztwillige Verfü-

gungen und Versicherungs-
Verträge anpassen respekti-
ve neu errichten

Merke: Vorüewge« ist tresser a/s

«adzweinen/
Marianne GäfowiJer

Recht
Vermieten
oder schenken?
Wir konnten ans Mer vor na/ze-

zu 30 /a/zren ein Ei^en/zeim
trauen mit einer so genannten
Ein/ie^erwo/znun^, z'n der da-
mais die E/tern meiner Erau
wotznten. /efzf ste/zen wir se/irst

im Ru/zesfand. Wir /zafcen uns

nun entsc/z/ossen, in die untere

Wo/znung umzuzie/zen, wä/z-

renddem die Toc/zter mit i/zrer

Eami/ie die obere ^eräumi^e
Wo/zn«Mg bezie/zt. Soi/en wir
der Toc/zter und dem Sc/zwie^er-
so/zn das Haus ^e^en Einrdu-

mun^ eines Nutznz'essungs-
rec/zts an der unteren Wo/irai«,s/

abtreten oder die obere Wob-

nun£ an die /un^e Eamz7ie ver-
mieten?

Wenn Sie sich dazu ent-
schliessen, das Eigentum an
Ihrem Haus zu behalten und
die obere Wohnung der Toch-
ter zu vermieten, so wäre die

Rechtslage recht einfach: Sie

bzw. Sie und Ihre Frau schlies-

sen mit der Tochter bzw. der
Tochter und ihrem Ehemann
einen Mietvertrag ab. Die
Mieteinnahmen hätten Sie

steuerlich als Einkommen zu
deklarieren und der Eigen-
mietwert würde sich anteil-
mässig reduzieren.

Ein allfälliges (limitiertes)
Vorkaufsrecht der Tochter kä-

me erst dann zum Tragen,
wenn Sie die Liegenschaft an
Dritte verkaufen sollten. Da
Sie gemäss Ihren Angaben
keine solche Absicht haben,
dürfte die Frage der Einräu-

mung eines Vorkaufsrechts
weniger bedeutsam sein.

Es erscheint hingegen als

überlegenswert, dass Sie bzw.
Sie und Ihre Ehefrau, immer
vorausgesetzt, dass Sie Ei-

gentümer der Liegenschaft
bleiben, testamentarisch im
Sinne einer Teilungsvor-
schrift anordnen, dass die

Liegenschaft im Erbfall von
Ihrer jüngsten Tochter über-
nommen werden soll. Dabei
könnte der Übernahmewert
niedriger als der Verkehrs-
wert angesetzt werden, so-

weit dadurch nicht die
Pflichtteilsrechte der übrigen
Miterben verletzt werden.
Eine solche testamentarische

Anordnung wäre aber wohl
nur im Nachlass des zweit-
versterbenden Ehegatten
sinnvoll, sodass für die Abfas-

sung der Testamente eine
rechtliche Beratung ange-
bracht erscheint.

Sollten Sie die gesamte Lie-

genschaft an die Tochter ver-
kaufen bzw. teilweise ver-
schenken, so wäre die Beibe-

haltung der Nutzniessung an
der einen Wohnung nicht
möglich. Die Liegenschaft
müsste in Stockwerkeigen-
tumsparzellen aufgeteilt wer-
den und erst dann wäre es

möglich, für die eine Woh-

nung bzw. Stockwerkeigen-
tumsparzelle die Nutznies-
sung vorzusehen.

Hingegen wäre es bei
einem Verkauf bzw. bei einer
teilweisen Schenkung der Lie-

genschaft rechtlich zulässig,
an der einen Wohnung das

Wohnrecht zu Ihren Gunsten
festzulegen. Bei einem sol-
chen Wohnrecht, das auf
einen Teil eines Gebäudes
beschränkt ist, wodurch der

Wohnberechtigte nicht ein
ausschliessliches Wohnrecht,
vielmehr nur ein Mitbenut-
zungsrecht hat, fallen die
Unterhaltskosten und die Hy-
pothekarzinsen ebenso wie
die Steuern dem Eigentümer
zu. Anders ist es bei einer
Nutzniessung, bei welcher
der Nutzniesser die Kosten
des ordentlichen Unterhalts
der Liegenschaft, die Hypo-
thekarzinsen und die Steuern

zu tragen hat. Der Nutznies-
ser kann aber, wenn er nicht
mehr persönlich in der Lage

ist, die Liegenschaft zu nut-
zen, sie vermieten und über
den Mietertrag verfügen. Der

Wohnberechtigte geht hinge-
gen seines Rechts verlustig,
wenn er das Wohnrecht nicht
mehr persönlich ausüben
kann.

Die Berechnung des Wer-
tes eines Wohnrechts oder
einer Nutzniessung ist nicht
einfach, da verschiedene
Aspekte insbesondere erb-
rechtlicher und steuerrecht-
licher Natur abzuwägen sind.
Ich verzichte auf nähere Aus-

führungen, da Sie für die Be-

gründung des Wohnrechtes
oder der Nutzniessung recht-
liehe Beratung benötigen
werden und dabei auch die
Wertberechnung erörtern
können.

Hotel*** Schweizerhof
Hübsches Feriendorf im Obertoggenbnrg. Gesunde Höhenlage, 900 m ü. M., Haus mit Tradition und vorzüglicher Küche,
auch Diät. Zimmer mit Bad/DuscheAVC, Selbstwahltelefon und Radio. Auf Wunsch Farb-TV. Personenlift im Haus.
Grosser Garten, Liegewiese an der Thür, eigene Fischpacht. Viele leichte Spazier- und Wanderwege. Bergbahnen.

Halbpension Fr. 85 - bis Fr. 95-, Vollpension plus Fr. 15.-.

90 Jahre Familienbesitz: Walter Schlumpf, 9556 Alt St. Johann
Verlangen Sie Prospekte: Telefon 071 999 11 21. Fax 071 999 90 28

Senioren herzlich
willkommen!

ZEITLUPE 9/99 41


	Rund ums Geld

